
barländern werden häufig des ge-
werbsmäßigen Diebstahls verdäch-
tigt, wenn sie auch nur eines Laden-
diebstahls im Wert von einigen hun-
dert Schilling überführt werden.
Diese „Umdefinition“ wird von der
Staatsanwaltschaft, die dem Bun-
desministerium für Justiz gegenüber
weisungsgebunden ist, unterstützt.
Hier könnte eine einfache Weisung
des Bundesministers für Justiz ent-
lastend wirken.

Auch das Strafprozeßänderungs-
gesetz sieht eine Entschädigung für
ungerechtfertigte Untersuchungs-
haft nicht vor, wenn es zu einer Ver-
urteilung – sei es auch nur zu einer
Geldstrafe – kommt oder ein Frei-
spruch erfolgt, in dem aber der Tat-
verdacht nicht völlig entkräftet wer-
den kann. Nachdem ca. 50 Prozent
der in Untersuchungshaft genom-
menen Personen nicht zu einer un-
bedingten Freiheitsstrafe verurteilt
werden, wäre die Gewährung einer
Entschädigung zweckmäßig und
notwendig. Nicht übersehen wer-
den darf, daß die Verhängung der
Untersuchungshaft für den Festge-
nommenen wesentliche Vermö-
gensnachteile, insbesondere arbeits-
rechtliche Nachteile, herbeiführt.
So kann ein Angestellter entlassen
werden, wenn er „während einer
den Umständen nach erheblichen
Zeit“ angehalten wird. Nach der
vorliegenden Rechtssprechung soll
kein Entlassungsgrund bei einer
Anhaltung durch weniger als 14
Tage vorliegen, eine Untersu-
chungshaft von 25 Tagen wurde je-
doch schon als Entlassungsgrund
angesehen. Arbeiter dagegen kön-
nen nach einer mehr als 14tägigen
Anhaltung entlassen werden. 

Alles in allem zeigt sich das
Strafprozeßänderungsgesetz 1993
als ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Nicht übersehen werden darf,
daß jedoch die wesentlichen Ursa-
chen für die vorhandenen Mängel
in der Struktur und Organisation
der Strafjustiz liegen. So ist es kei-
ne Seltenheit, daß Untersuchungs-
richter nicht über ausreichend
Schreibkräfte verfügen, und daß
Schreibkräfte nach Dienstschluß
um 15.30 Uhr nicht mehr zur Ver-
fügung stehen oder Gefangene nach
diesem Zeitpunkt von der Justizwa-
che wegen Personalmangels nicht
mehr vorgeführt werden können.
Die Geschäftsabteilungen der Un-
tersuchungsrichter sind bürotech-

nisch veraltet ausgestattet. So gibt
es in den Abteilungen keinen Ko-
pierer, kein Faxgerät, keinen PC.
Die Protokolle müssen von Unter-
suchungsrichtern selbst auf mecha-
nischen Schreibmaschinen ge-
schrieben werden, von denen man-
che das doppelte Alter des schrei-
benden Richters aufweisen. Die
Übermittlung des Aktes vom Unter-
suchungsrichter an die im selben

Hause befindliche Staatsanwalt-
schaft nimmt durchschnittlich 7
Werktage in Anspruch. Diese man-
gelnde Ausstattung der Strafjustiz
hat meines Erachtens wesentliche
Mitschuld an der unrühmlichen
Spitzenstellung Österreichs im Be-
reich der Untersuchungshaft.

Josef Unterweger 
ist Rechtsanwalt in Wien
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zielführend ist. Die „Bedeutung der
Sache“ wird von dem zur Verfol-
gung gelangenden Delikt, somit von
der rechtlichen Qualifikation der Si-
cherheitsbehörden oder des Untersu-
chungsrichters abhängen.

War bisher der Verhaftete binnen
3 Tagen dem Gericht zu übergeben,
sieht das Strafprozeßänderungsge-
setz 1993 nunmehr vor, daß dies
binnen 48 Stunden, im Falle der
Festnahme außerhalb des Sprengels
des zuständigen Gerichtes, inner-
halb 72 Stunden zu erfolgen habe.
Nachdem der Sprengel der Gerichte
nicht besonders groß ist, wird es da-
mit wohl oft bei einer Einliefe-
rungszeit von drei Tagen bleiben. 

Nunmehr ist auch festgelegt, daß
48 Stunden nach Einlieferung des
Festgenommenen bei Gericht dieser
dem Untersuchungsrichter vorge-
führt und von diesem vernommen
werden muß. Anläßlich dieser Ver-
nehmung hat der Untersuchungs-
richter über die Verhängung der
Untersuchungshaft zu entscheiden.
Das bedeutet, daß der Festgenom-
mene bis zu 5 Tage angehalten wer-
den kann, ohne den Untersuchungs-
richter auch nur zu sehen. In man-
chen österreichischen Gerichten ist
diese „Pflichtvernehmung“ leider
ein bloßer Formalakt, in dem die
Generalien des Beschuldigten auf-
geschrieben werden und die Aussa-
ge des Beschuldigten in dem for-
melhaften Satz „ich verweise auf
meine Vernehmungen vor der Poli-
zei und nehme beschwerdelos zur
Kenntnis, daß gegen mich die U-
Haft verhängt wird“ besteht.

Die Dauer der Untersuchungshaft
wurde mit 6 Monaten, im Falle des
Vorliegens eines Verbrechens mit ei-
nem Jahr, bei Verbrechen, die mit
einer 5 Jahre übersteigenden Frei-
heitsstrafe bedroht sind, mit zwei
Jahren festgesetzt. Verbrechen sind
vorsätzliche Handlungen, die mit le-
benslanger oder mit mehr als drei-
jähriger Freiheitsstrafe bedroht sind.
Darunter fallen insbesondere Ver-
mögensdelikte mit einer Schadens-
höhe von mehr als S 500.000,– (ca.
DM 71.000,–), aber auch der schon
erwähnte gewerbsmäßige Diebstahl
oder Bandendiebstahl. Es gibt mas-
sive Hinweise dafür, daß in Wien
nicht nur in Einzelfällen „Umdefini-
tionen“ leichter in schwere Vermö-
gensdelikte erfolgen, um die Unter-
suchungshaft verhängen zu können.
Gerade Straftäter aus unseren Nach-

Revision mit
Perspektive?
Der Schweizerische Bundesrat hat im Juni einen
Expertenentwurf für die Gesamtrevision des Allge-
meinen Teils des Strafgesetzbuches veröffentlicht.
Obwohl der Vorentwurf, der auch das Jugend-
strafrecht und einzelne Vorschriften des Dritten
Buches einschließt, den festen Boden des klassi-
schen Strafrechts nicht verläßt, verdienen ver-
schiedene Innovationen darüber hinaus Beachtung.

Andrea Baechtold

SCHWEIZ

Das Schweizerische Strafrecht
geht auf Vorentwürfe zurück,

die Carl Stooss bereits Ende des 19.
Jahrhunderts ausgearbeitet hat. Es
ist indessen erst am 1. Januar 1942
in Kraft getreten und löste die je-
weils für einzelne Kantone gelten-
den Strafrechtsvorschriften ab. Zwi-
schenzeitlich ist der Allgemeine Teil
des StGB nur punktuell der Rechts-
entwicklung angepaßt worden. Mit
der Gesamtrevision soll das Schwei-
zerische Strafrecht, das durch die
verschiedenen punktuellen Ände-
rungen an interner Kohärenz verlo-
ren hat, wieder eine in sich ge-
schlossene Grundlage erhalten. Im
Vordergrund stehen grundlegende
Neuerungen bei den Rechtsfolgen
und im System der strafrechtlichen
Sanktionen im besonderen.

Das Revisionsverfahren

Grundlage der Revision bilden
die Vorentwürfe der Professoren

Hans Schultz und Martin Stettler,
welche vom Eidgenössischen Ju-
stiz- und Polizeidepartement damit
beauftragt wurden, die Vorschriften
des Allgemeinen Teils und des
Dritten Buches des StGB1 bzw.
jene des Jugendstrafrechts2 auf ihre
Reformbedürftigkeit zu überprü-
fen. Für die Weiterbearbeitung der
Revision setzte das Departement
im Jahre 1987 eine mehr als 30
Mitglieder umfassende Experten-
kommission ein. Die Kantone und
die interessierten Verbände und Or-
ganisationen sind derzeit aufgeru-
fen, im sogenannten „Vernehmlas-
sungsverfahren“ zum Expertenent-
wurf3 Stellung zu nehmen.

Der Vorentwurf enthält im übri-
gen einige Lücken, welche durch
Teilrevisionen geschlossen werden
sollen. Diese Lücken betreffen ne-
ben der Mehrzahl der Vorschriften
des Dritten Buches auch Änderun-
gen im Medienstraf- und Verfah-
rensrecht sowie die Vorschriften
über die kriminelle Organisation,
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die Strafbarkeit des Unternehmens,
die Einziehung und das Melderecht
des Financiers.

Nachstehend sollen einige
grundlegende und/oder innovative
Neuerungen herausgegriffen wer-
den. Nur schweren Herzens wird
darauf verzichtet, die vorgeschla-
gene Abkehr vom Konzept der
„verminderten Zurechnungsfähig-
keit“ (Art. 11 StGB) zu diskutieren,
oder Neuerungen bei der Strafzu-
messung und den Strafbefreiungs-
gründen, die vorgesehene Einbet-
tung der Schadenswiedergutma-
chung in die bedingte Verurteilung
und den bedingten Strafvollzug
(Art. 37 und 43 VE), die Neurege-
lung des Strafregisters (Art. 359 ff.
VE) sowie das Jugendstrafrecht.

Die Freiheitsstrafe

Die Zurückdrängung der Frei-
heitsstrafe, insbesondere der kur-
zen, gehört zu den grundlegenden
Zielen der Revision. Ihre Bedeu-
tung ist offensichtlich, da in der
Schweiz beinahe neun von zehn
unbedingt vollziehbaren Freiheits-
strafen für nicht mehr als sechs
Monate ausgesprochen werden.
Der Vorentwurf Schultz hat dazu
eine radikale Lösung vorgeschla-
gen: Freiheitsstrafen sollen in kei-
nem Fall für eine kürzere Dauer als
drei oder sechs Monate angeordnet
werden.

Die Expertenkommission hat
sich diesem Vorschlag nicht ange-
schlossen. Mindestens drei Gründe
sprechen gegen einen ausnahmslo-
sen Verzicht auf die kurze Frei-
heitsstrafe: Erstens besteht die Ge-
fahr, daß der Richter das Strafmaß
im Grenzbereich nach oben aus-
weitet, um doch eine Freiheitsstrafe
verhängen zu können. Zweitens
würde damit die insgesamt „be-
währte“ und eingriffsschwache be-
dingt vollziehbare Freiheitsstrafe
mitgeopfert. Und drittens sind al-
ternative Sanktionen für gewisse
Straftäter schlicht nicht anwendbar
– etwa auf ausländische Staatsbür-
ger, welche anläßlich einer Fuß-
ballveranstaltung Vandalenakte be-
gangen haben. Der Expertenent-
wurf ergänzt deshalb den Grund-
satz, wonach die Freiheitsstrafe im
Regelfall mindestens sechs Monate
beträgt durch eine Escape-Klausel:
Wenn „in der Person des Verurteilten

liegende rechtliche oder tatsächli-
che Gründe ausschließen, eine an-
dere Strafe zu verhängen oder zu
vollstrecken“, bleiben Freiheitsstra-
fen von acht Tagen bis zu sechs
Monaten weiterhin zulässig (Art.
41 VE).

Die übrigen Strafen

Soll im Grundsatz künftig auf
Freiheitsstrafen unter sechs Mona-
ten verzichtet werden, müssen so-
wohl zusätzliche Strafen einge-
führt, als auch der Anwendungsbe-
reich bisheriger Alternativen aus-
gedehnt werden.

Deshalb wird die Summenbuße
durch eine eingriffsstärkere Geld-
strafe ersetzt, welche nach dem Ta-
gessatzsystem (bis 360 Tagessätze
zu 2 – 1.000 Franken) ausgestaltet
wird (Art. 29 VE). Ausgenommen
von diesem Systemwechsel bleibt
lediglich die Buße bei Übertretun-
gen. Erheblich ausgedehnt wird
ferner der Anwendungsbereich der
bedingt vollziehbaren Freiheitsstra-
fe: Während ein Strafaufschub
nach geltendem Recht bis zu 18
Monaten zulässig ist, soll dies
künftig für solche bis zu drei Jah-
ren möglich sein (Art. 42 VE).

Neue Strafen sind die Gemeinnüt-
zige Arbeit (30 bis 360 Stunden;
Art. 32 VE) mit der künftig Strafta-
ten sanktioniert werden, welche der-
zeit zu Freiheitsstrafen von bis zu
sechs Monaten führen und das
Fahrverbot (1 Monat bis fünf Jah-
re), welche allerdings nur für
Straftaten in Zusammenhang mit
der Verwendung von Fahrzeugen
verhängt werden kann (Art. 45 VE).

Die vielleicht interessanteste In-
novation bei den Strafen ist die so-
genannte „bedingte Verurteilung“:
„Hat der Täter die Voraussetzungen
für eine Strafe erfüllt, deren Maß
180 Tagessätze Geldbuße oder 360
Stunden Gemeinnützige Arbeit
nicht erreicht und ist der Vollzug
der Strafe nicht geboten, so legt sie
der Richter in Strafeinheiten fest
und schiebt den Vollzug auf“ (Art.
36 Abs. 1 VE). Der Richter kann
damit im bisherigen Kurzstrafenbe-
reich die Sanktionsart erst im Falle
eines Widerrufes der bedingten
Verurteilung wegen eines neuen
Verbrechens oder Vergehens und
unter Berücksichtigung der neuen
Strafe festlegen.

Die Bewährungshilfe

Die im geltenden Recht festge-
schriebene Funktion der „Schutz-
aufsicht“ als Kontrollinstrument
der Strafjustiz entfällt. Die Be-
währungshilfe hat künftig einzig
den Auftrag, die erforderliche „So-
zial- und Fachhilfe“ zu vermitteln.
Allerdings ist sie verpflichtet, der
Behörde, welche die Bewährungs-
hilfe angeordnet hat, Bericht zu er-
statten, wenn diese undurchführbar
oder nicht mehr erforderlich ist
(Art. 38 VE). Die Undurchführbar-
keit hat nicht mehr den Widerruf
des „Bedingten“ zur Folge. Denn
wer sich ohne Unterstützung durch
die Bewährungshilfe aus eigenen
Kräften in der Probezeit bewährt,
kann dafür vernünftigerweise nicht
bestraft werden.

Die strafrechtlichen
Maßnahmen

Das neue, konsequent duali-
stisch-vikarierende Maßnahme-
recht versucht, mit allgemeinen
Grundsätzen und präzisen Einzel-
vorschriften einen begrenzten, ver-
hältnismäßigen und zweckgebunde-
nen Einsatz der strafrechtlichen
Maßnahmen sicherzustellen. Für
die Maßnahmen der stationären
Behandlung geistig Kranker, Alko-
holsüchtiger und Drogensüchtiger
(Art. 61-63 VE) soll neu der
Grundsatz gelten, daß diese Maß-
nahmen dem Vollzug einer Strafe
immer vorausgehen und daß der
Maßnahmenvollzug durchwegs auf
die Strafe angerechnet wird. Ver-
bleibt nach erfolgreichem Ab-
schluß der Maßnahmen ein
Strafrest, wird dieser nicht mehr
vollzogen, wenn sich der Entlasse-
ne während der Probezeit bewährt
(Art. 66 VE).

Alle stationären Behandlungs-
maßnahmen können in andere sol-
che Maßnahmen umgewandelt
werden, wenn die entsprechenden
Voraussetzungen vorliegen. Eine
solche Maßnahme kann vom Rich-
ter aber auch nachträglich für
Straftäter im Vollzug einer Frei-
heitsstrafe oder in der Verwahrung
befindlichen angeordnet werden,
sofern sie einer solchen Umwand-
lung zustimmen (Art. 69 VE). Der-
artige Umwandlungen werden
künftig auch für die sogenannte
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Rechtsextremismus in
der Bundesrepublik
Deutschland

»Wir sind wieder da!« Dieses
mit einem Hakenkreuz versehe-
ne Graffito an der Wand einer
deutschen U-Bahn-Station
drückt deutlich die derzeitige
Situation über den Rechtsextre-
mismus in der Bundesrepublik
Deutschland aus. Namhafte
Autoren verschiedenster Wis-
senschaftsdisziplinen stellen
sich dieser einmaligen Heraus-
forderung unserer Gesellschaft
und analysieren Gründe, Aus-
maß und Grenzen der Gewalt
von rechts.
Aus dem Inhalt: Thamer, Die
Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus. Eine miß-
lungene Vergangenheitsbewäl-
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Rechtsextremismus. Bemer-
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intergenerative Aspekt; Barz,
Angst vor dem vierten Reich?
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Rechtsextremismus; Billing,
Rechtsextremismus. Eine Her-
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„Maßnahmen an jungen Erwachse-
nen“ möglich sein, welche die „Ar-
beitserziehung junger Erwachse-
ner“ (Art. 100bis StGB) ersetzen
(Art. 64 VE). Für 18-25jährige, die
wegen Störungen in ihrer Persön-
lichkeitsentwicklung sozialthera-
peutischer Bemühungen bedürfen,
wird damit weiterhin eine alters-
spezifische Sondermaßnahme zur
Verfügung stehen.

Im Zusammenhang mit der
Zurückdrängung des Freiheitsent-
zugs erhält die ambulante Behand-
lung besonderes Gewicht: Sie kann
für Straftäter, die in ihrer geistigen
Gesundheit beeinträchtigt sind, an
einer Persönlichkeitsstörung leiden
oder alkohol- oder drogensüchtig
sind, bei Strafen von bis zu drei
Jahren angeordnet werden und darf
nicht länger als fünf Jahre dauern.
Die ambulante Behandlung geht
neu dem Vollzug der Freiheitsstrafe
immer voraus; sofern die Behand-
lung erfolgreich ist, wird die Frei-
heitsstrafe nicht mehr vollzogen
(Art. 67 VE). Damit wird die am-
bulante Behandlung zu einem ech-
ten Surrogat der Freiheitsstrafe.

Eine völlig neue Lösung wird
schließlich für die Sicherung von
als gemeingefährlich beurteilten
Straftätern vorgesehen. Nach gel-
tendem Recht können Gewohn-
heitsverbrecher und gemeingefähr-
liche geistig abnorme Straftäter auf
unbestimmte Zeit verwahrt werden
(Art. 42 und 44 StGB). Diese Ver-
wahrungsmaßnahme, faktisch eine
Freiheitsstrafe von unbestimmter
Dauer, ist seit langem mit Nach-
druck kritisiert worden. Dennoch
will die Expertenkommission bei
außerordentlich gefährlichen Straf-
tätern auf eine das Maß der straf-
rechtlichen Schuld übersteigende
Verwahrung nicht verzichten. Al-
lerdings soll diese systemwidrige
Maßnahme auf Täter beschränkt
werden, welche an einer tiefgrei-
fenden Persönlichkeitsstörung lei-
den und deshalb schwerste Strafta-
ten begangen haben, durch die der
Täter jemand körperlich, seelisch
oder materiell schwer geschädigt
hat oder schädigen wollte. Wichti-
ger als diese Einschränkung des
Anwendungsbereiches dürfte sich
die Regel erweisen, daß der Voll-
zug der Verwahrung solange aufge-
schoben wird, als der Verurteilte ei-
ne Freiheitsstrafe verbüßt. Über
den tatsächlichen Vollzug der Ver-

wahrung entscheidet der Richter
erst unmittelbar vor Ablauf der
Freiheitsstrafe aufgrund der in die-
sem Zeitpunkt ermittelten „Gefähr-
lichkeit“ des Verurteilten (Art. 68
VE). Indem über die „Gefährlich-
keit“ des Straftäters nicht kurz nach
der Straftat und angesichts der ko-
chenden Volksseele definitiv ent-
schieden werden muß, sondern in
einem späteren, gesonderten Ver-
fahren wird der problematische Zu-
schreibungsbegriff der „Gefährlich-
keit“ entschärft.

Der Strafvollzug

Die im geltenden Recht nur
punktuellen und verstreuten Voll-
zugsvorschriften werden neu in ei-
nem besonderen Titel (Art. 76 ff.
VE) zusammengefaßt. Konkrete
Vollzugsvorschriften sollen die
Rechtsstellung der Inhaftierten ver-
bessern. Bewußt verzichtet wurde
auf die Formulierung eines Voll-
zugszieles. Dagegen gibt der Vor-
entwurf allgemeine Vollzugs-
grundsätze vor (Art. 76 VE), wel-
che zwischen strukturellen Anfor-
derungen an die Vollzugsbehörden
(Angleichungs- und Entgegenwir-
kungsgrundsatz, besondere Fürsor-
gepflicht, Schutz der Öffentlichkeit
– Abs. 2) und Hilfsangeboten an die
Inhaftierten (Abs. 3) unterscheiden:

Art. 76 Vollzugsgrundsätze

1 Die Menschenwürde des Gefan-
genen ist zu achten. Seine Rech-
te dürfen nur so weit beschränkt
werden, als der Entzug der Frei-
heit dies erfordern.

2 Der Strafvollzug ist so auszuge-
stalten, daß er den allgemeinen
Lebensverhältnissen soweit als
möglich entspricht, die Betreu-
ung der Gefangenen gewährlei-
stet, schädlichen Folgen des
Freiheitsentzugs entgegenwirkt
und dem Schutz der Allgemein-
heit angemessen Rechnung trägt.

3 Dem Gefangenen sind Hilfen an-
zubieten, die seine Fähigkeiten
zu sozialem Verhalten im Hin-
blick auf ein straffreies Leben
fördern …
Von praktischer Bedeutung sind

die Vorschriften über die verschie-
denen Anstaltstypen, welche eine
vereinfachte und flexiblere Anstal-

tenstruktur ermöglichen. Die Ver-
einfachung der Anstaltenstruktur
ergibt sich einerseits aus dem Ver-
zicht, Anstalten für Männer von
solchen für Frauen zwingend zu
trennen, andererseits aus der Vor-
schrift, daß für den Strafvollzug im
Minimum bloß zwei unterschiedli-
che Anstaltstypen bereitgestellt
werden müssen: die offen und die
geschlossen geführte Strafanstalt.
Der offene Vollzug wird zum Re-
gelvollzug, bei Flucht- oder Wie-
derholungsgefahr erfolgt eine Ein-
weisung in eine geschlossene An-
stalt. Eine weitere Differenzierung
der Anstaltstypen wird bundes-
rechtlich nicht vorgeschrieben, soll
aber von den Kantonen nach den
tatsächlichen Bedürfnissen für be-
stimmte Gefangenengruppen vor-
genommen werden (Art. 77 VE).

Die im geltenden Recht völlig
unübersichtlichen Vollzugsformen
werden systematisch geordnet
(Art. 78-80 VE):
• Für kurze Freiheitsstrafen bis zu

sechs Monaten wird die Halbge-
fangenschaft (Fortsetzung der
bisherigen Arbeit oder Ausbil-
dung) Regelvollzug. Unter be-
sonderen Voraussetzungen ist
der tageweise Vollzug („Wochen-
endvollzug“) und der Normal-
vollzug anwendbar. Ausnahms-
weise kann die Halbgefangen-
schaft auch bei Freiheitsstrafen
bis zu einem Jahr angeordnet
werden.

• Bei Freiheitsstrafen von mehr
als sechs Monaten verbüßt der
Gefangene seine Strafe vorerst
im Normalvollzug (Arbeits-, Ru-
he- und Freiheit in der Anstalt)
und wird normalerweise nach
Verbüßung der Strafhälfte in das
Arbeitsexternat (bisher: „Halb-
freiheit“) versetzt, d.h. er
schließt mit einem anstaltsfrem-
den Arbeitsbetrieb einen Ar-
beitsvertrag ab und erhält den
Arbeitslohn gutgeschrieben. Bei
Bewährung erfolgt eine Verset-
zung in das Wohn- und Arbeits-
externat, wo der Gefangene auch
außerhalb der Anstalt wohnt.

• Einzelhaft kann im Vollzug einer
Freiheitsstrafe nur noch „bei An-
tritt der Strafe für die Dauer von
höchstens einer Woche“, „zum
Schutze des Gefangenen oder
Dritter oder als Disziplinarstra-
fe“ angeordnet werden.

• Von diesen und anderen Voll-

zugsvorschriften kann zu Gun-
sten des Gefangenen abgewichen
werden, wenn der Gesundheits-
zustand des Gefangenen dies er-
fordert oder für Frauen (Schwan-
gerschaft, Geburt, Unterbringung
zusammen mit ihren Kleinkin-
dern). In diesen Fällen kann die
Strafe auch etwa in einem Spital,
einem Wohnheim für Invalide,
einem Frauenhaus oder einem
Altersheim erstanden werden.

Die bedingte Entlassung aus
dem Strafvollzug setzt bloß die An-
nahme voraus, der Gefangene wer-
de keine weiteren Verbrechen oder
Vergehen begehen. Der früheste
Entlassungstermin soll bei zwei
Dritteln der Strafe (und drei Mona-
ten) verbleiben, ausnahmsweise
aber bereits nach der Strafhälfte
möglich werden (Art. 86 VE).

Prof. Dr. Andrea Baechtold ist
Dozent für Sanktionsrecht und
Strafvollzug an der Universität

Bern und Chef der Abteilung
Strafrecht im Bundesamt für Justiz

sowie Mit-Herausgeber dieser
Zeitschrift
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